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gemäß § 4(1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens 
der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Im Auftrag
Mit freundlichen Grüßen   
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Bauleitplanung der Stadt Heringen; 
hier: Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 46 „Gewerbegebiet Widdershäuser 

Straße“ und zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich 
 

Schreiben des Büros Plan und Recht vom 16.12.2024 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Zu den o. g. Planungsabsichten nehme ich aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung: 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
Im Geltungsbereich des Vorhabens befinden sich keine Oberflächengewässer noch liegt 
es im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Demzufolge bestehen aus Sicht 
der von mir zu vertretenden Belange hinsichtlich oberirdischer Gewässer und zum 
Hochwasserschutz keine Bedenken gegen die Bauleitplanung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez.  

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 
schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

___ 

___ 
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in keinem nach dem gültigen Regionalplan Nordhessen 2009 ausgewiesenen „Vorbe-
haltsgebiet für den Grundwasserschutz“. 

Die abschließende Beurteilung hinsichtlich der Belange des allgemeinen Grundwasser-
schutzes im Sinne des § 5 WHG obliegt der Unteren Wasserbehörde beim Kreisaus-
schuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Die v. g. Zuständigkeitsregelung ergibt sich 
aus § 65 Abs. 1 HWG. 
 
Hinweise: 

 Die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in ausreichender Güte und Menge 
liegt in der Eigenverantwortung der Stadt Heringen (Werra). Daher wird angemerkt, 
dass im Rahmen der Bedarfsbilanzierung die genehmigten Wasserrechte und etwa-
ige Lieferbeziehungen (insb. mit Blick auf mögliche Versorgungsengpässe) bei dem 
Ausweisungsvorhaben mit zu beachten sind. 

 Falls im laufenden Verfahren durch vorgebrachte Hinweise anderer Träger öffentli-
cher Belange ein vorhabenbezogener Ausgleich auf Flächen außerhalb des Gel-
tungsbereiches der o. a. Bauleitplanung realisiert werden soll, wäre eine Beurteilung 
dieser Kompensationsmaßnahmen erst mit einer detaillierten Maßnahmenbeschrei-
bung (insb. zur Lage in der Örtlichkeit) möglich. 

 
 
Altlasten, Bodenschutz 

 

Nachsorgender Bodenschutz: 

 
Nach aktueller Recherche im zentral geführten Fachinformationssystem „Altflächen und
Grundwasserschadensfälle“ (FIS AG) des Landes Hessen sind mir für die betroffenen 
Flächen im Zuge der Aufstellung des B-Plans Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widders-
häuser Straße" und 16. Änderung des FNP folgende Altablagerungen oder Altstandorte 
im Sinne von § 2 BBodSchG bzw. Grundwasserschadensfälle (Gewässerverunreinigun-
gen im Sinne von § 57 des HWG) direkt für die Fläche bzw. in relevanter Entfernung 
bekannt. Bezüglich des nachsorgenden Bodenschutzes können sich je nach späterer 
Nutzung dieser Grundstücke Vorgaben oder Einschränkungen ergeben. Es empfiehlt 
sich in dem weiteren Planungsprozess Kontakt mit dem RP-Kassel, Dez. 31.2 Altlasten 
und Bodenschutz am Standort Bad Hersfeld (Sachbearbeiter Herr Jörg Hartmann, Tel.: - 
2817) aufzunehmen. 
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Direkt für Teile der Planungsfläche ist folgende Altfläche in dem System FIS AG vermerkt: 
 
Altis-Nr.: 632.009.030-000.004, Arbeitsname: Firmeneigene Deponie, Heringen (Werra), 
Status: Adresse / Lage überprüft (validiert), Flächenart: Altablagerung, Straße: ---, UTM-
Ost: 569897.949, UTM-Nord: 5638783.142, max. WZ-Klasse: 3, Bemerkung: --- 
 

 
 
 
 
 
 
 
In relevanter Distanz zu dem betroffenen Planungsbereich sind folgende Altflächen im 
System FIS AG erfasst: 
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Altis-Nr.: 632.009.030-001.034, Arbeitsname: K+S KALI GmbH, ehem. Leichtmetallfab-
rik, Heringen (Werra), Status: Adresse / Lage überprüft (validiert), Flächenart: sonstige 
schädliche Bodenveränderung, Straße: In der Aue 1, UTM-Ost:  570196.45, UTM-Nord:  
5638775.553, max. WZ-Klasse: ---, Bemerkung: --- 
 

 
 
Altis-Nr.: 632.009.030-001.032, Arbeitsname: Teilverfüllung des Becken 1, Status: Altlas-
tenverdacht aufgehoben, Flächenart: sonstige schädliche Bodenveränderung, Straße: In 
der Aue 1---, UTM-Ost:   570403.368, UTM-Nord:   5638918.496, max. WZ-Klasse: ---, 
Bemerkung: --- 
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Altis-Nr.: 632.009.030-001.017, Arbeitsname: 90 - Kalisalzbergwerk Heringen, Status:  
Adresse / Lage überprüft (validiert), Flächenart: Altstandort, Straße:  
Dankmarshausen x, UTM-Ost:   570157.843, UTM-Nord:   5638543.234, max. WZ-
Klasse: 5, Bemerkung: Das angrenzende Gelände des Bahnhofes Heringen war durch 
einen Bombenangriff stark munitionsverseucht und wurde geräumt. 
 

 
 
 
Vorsorgender Bodenschutz: 

Für die zu beurteilenden Belange des vorsorgenden Bodenschutzes gemäß der § 1 des 
BBodSchG sowie des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes (HAltBodSchG) 

ist grundsätzlich im Umweltbericht die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Boden-
schutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen 
zugrunde zu legen.  
Diese steht unter dem Thema „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ als Download auf der
Homepage des Umweltministeriums zur Verfügung. Für die Bodenfunktionsbewertung 
kann der BodenViewer Hessen des HLNUG (http:///bodenviewer.hessen.de) einbezogen 
werden und dort vorhandene Daten der standortbezogenen bodengutachterlichen Beur-
teilung zugrunde gelegt werden. 
 
Weiterhin ist dem noch zu erstellenden Umweltbericht grundsätzlich eine bodenfunktio-
nale Kompensationsbetrachtung auf der Grundlage der Arbeitsunterlage „Kompensation 
des Schutzguts Boden in Planungs- und Genehmigungsverfahren, Arbeitshilfe zur Ermitt-
lung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz 
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des HLNUG (Böden und Bodenschutz in Hessen, Heft 16, 2023) beizufügen und spätes-
tens mit der Erstellung des B-Plans bei der Oberen Bodenschutzbehörde vorzulegen.  
In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Erlass des HMUKLV vom 22. Mai 2018, 
Az.: III 8 – 089b 06.03 an alle hessischen Städte und Gemeinden, in dem auch ein Hin-
weis auf die Internetseite zum Herunterladen der Arbeitshilfe einschließlich einem 
zugehörigen Berechnungswerkzeug gegeben wird. 
 
Da es sich im vorliegenden Bauleitplanungsverfahren im Wesentlichen um eine Umnut-
zung von einer bisher festgesetzten Wohnnutzung hin zu einer gewerblichen Nutzung 
handelt und die Flächen bereits bauliche genutzt waren, kann im vorliegenden Fall auf 
eine bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung verzichtet werden. Sollten im weiteren 
Planungsprozess weitere aktuell noch unbeplante Flächen in das Bauleitverfahren mit 
aufgenommen werden, wäre dann wieder eine bodenfunktionale Kompensationsbetrach-
tung zu erstellen. 
 
Auch empfehle ich die Aspekte des Bodenschutzes in die textliche Festsetzung des spä-
teren Bebauungsplans zu übernehmen und die Inhalte der einschlägigen Normen wie 
DIN 19731, DIN 18915 u. DIN 19639 in der Planung und Baudurchführung umzusetzen. 
 
Ferner sollte in den Festsetzungen vermerkt werden, dass bei der Umsetzung der Pla-
nung die vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (HMUKLV 2018) herausgegebenen Merkblätter "Bodenschutz für 
Bauausführende" und "Bodenschutz für Häuslebauer" zu beachten sind.  
 
Die Belange zum vorsorgenden Bodenschutz sind insoweit noch nicht ausreichend in den 
vorgelegten Unterlagen berücksichtig  
 

Begründung: 

Nach § 1 BBodSchG sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern. Es ist Vor-
sorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen und im Falle von 
Einwirkungen auf den Boden sind Beeinträchtigungen so weit wie möglich zu vermeiden. 
§ 1 HAItBodSchG konkretisiert unter Nr. 1 - 3 die Schutzziele des § 1 BBodSchG sowohl 
in Bezug auf stoffliche Aspekte als auch in Bezug auf Flächeninanspruchnahme sowie 
physikalische Einwirkungen auf den Boden, wie z.B. Gefügeveränderungen durch Ver-
dichtung. 
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RPN in diesem Bereich dargestellte Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Bestand gilt 
damit zukünftig nicht mehr als regionalplanerisch abgestimmte Fläche und kann für eine 
gewerbliche Nutzung nicht mehr in Anspruch genommen werden.  

Darüber hinaus ist im vorliegenden Bebauungsplanentwurf der zentrenrelevante Einzel-
handel nicht gänzlich ausgeschlossen und steht damit weiterhin den Zielen des RPN 
entgegen. Zur Anpassung an die Ziele der Regionalplanung haben wir zum Ausschluss 
folgenden Formulierungsvorschlag: 

„Einzelhandel ist im Geltungsbereich nicht zulässig. Ausnahmsweise dürfen die in dem
Gebiet ansässigen Handwerks- und Gewerbebetriebe auf einem der bebauten Betriebs-
fläche untergeordneten Teil von maximal 10% und insgesamt nicht mehr als 100 m² pro 
Betrieb Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst hergestellt, weiterverarbeitet 
oder weiterbearbeitet haben oder die sie in ihrer handwerklich oder gewerblichen Tätig-
keit in branchenüblicher Weise installieren, einbauen oder warten.“ 

Unter den genannten Voraussetzungen stehen der Änderung des Flächennutzungs-
plans und der Aufstellung des Bebauungsplanes keine Ziele des RPN entgegen. 

 

Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. 

 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
 



Betreff Bauleitplanung Heringen (Werra); F-Plan 16. Änderung Widdershäuser Straße
B-Plan Nr. 46 Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße; Beteiligung nach
§ 4 (1) BauGB; OFB-Stellungnahme

Von @rpks.hessen.de>

An <beteiligung@planundrecht.de>, <info@heringen.de>

Datum 2025-01-13 10:54

KONTENT Webmail 3.0 :: Bauleitplanung Heringen (Werra); F-Plan 1... https://webmail.kontent.com/?_task=mail&_safe=0&_uid=2401&_mb...
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Ihr Zeichen: kein Zeichen
Ihre Nachricht vom: 16.12.2024
Mein Gz.: RPKS - 26-88 h 21/32-2021/10

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der vorgelegten Planung nehme ich als Obere Forstbehörde wie folgt Stellung:

Gegen die Planung bestehen keine forstrechtlichen Bedenken.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich bei den Gehölzflächen (in Anlage 1 und 2 als
Grünflächen beschrieben) nordwestlich des nördlichen Gewerbegebiets sowie nördlich und
südlich des eingeschränkten Gewerbegebiets (Flurstücke 183/1 und 386/198, 549/201,
548/201, 547/201)  um Wald im Sinn des Hessischen Waldgesetzes (HWaldG) handelt. Für die
spätere Rodung und Umwandlung des Waldes zum Zweck der Nutzungsänderung bedarf es
einer Genehmigung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg nach § 12 Abs. 2 HWaldG.
Über den Ausgang eines entsprechenden Verwaltungsverfahrens kann ich keine Aussage
treffen.

Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz (HWaldG) vom 27.06.2013 (GVBl. S. 458), zuletzt
geändert durch Art. 1 G vom 22.02.2022 (GVBl. S. 126)

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dezernat
Forsten, Jagd

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 
Web: www.rp-kassel.hessen.de
E-Mail: @rpks.hessen.de

Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklärung

KONTENT Webmail 3.0 :: Bauleitplanung Heringen (Werra); F-Plan 1... https://webmail.kontent.com/?_task=mail&_safe=0&_uid=2401&_mb...
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Betreff Bebauungsplan Nr. 46 „Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße“ sowie
parallel: 16. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Heringen (Werra)

Von @rpks.hessen.de>

An <beteiligung@planundrecht.de>, <info@heringen.de>

Datum 2024-12-19 14:45

KONTENT Webmail 3.0 :: Bebauungsplan Nr. 46 „Gewerbegebiet an ... https://webmail.kontent.com/?_task=mail&_safe=0&_uid=2367&_mb...

1 von 2 03.01.2025, 10:18



Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht der vom Dezernat 31.6 zu vertretenden Belange bestehen keine Bedenken gegen die
Umsetzung der geplanten Maßnahme.

Regelungsbedarf für gewerbliche oder industrielle Einleitungen von Abwässern, gem. den
Anhängen der derzeitig gültigen AbwV,

bzw. Anlagen im Sinne der derzeit gültigen AwSV sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dezernat
Industrielles Abwasser, Wassergefährdende Stoffe, Salzwasserentsorgung

Regierungspräsidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 
Web: www.rp-kassel.hessen.de
E-Mail: @rpks.hessen.de

Besucheranschrift:
Hubertusweg 19
36251 Bad Hersfeld

Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklärung

KONTENT Webmail 3.0 :: Bebauungsplan Nr. 46 „Gewerbegebiet an ... https://webmail.kontent.com/?_task=mail&_safe=0&_uid=2367&_mb...
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Regierungspräsidium Darmstadt

Regierungspräsidium Darmstadt Servicezeiten: Fristenbriefkasten:
Luisenplatz 2, Kollegiengebäude Mo. – Do. 8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2
64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt

Internet: Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel:
www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz - 2 -

Regierungspräsidium Darmstadt. 64278 Darmstadt Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen

Elektronische Post

Plan und Recht GmbH
Bauleitplanung/Entwicklungsplanung/
Regionalplanung
Oderbergere Straße 40
10435 Berlin

Unser Zeichen: I 18 KMRD- 6b 06/05-
H 4738-2024

Ihr Zeichen: Herr Sebastian Kühnel
Ihre Nachricht vom: 16.12.2024
Ihr Ansprechpartner:
Zimmernummer:
Telefon/ Fax: 06151
E-Mail: @rpda.hessen.de
Kampfmittelräumdienst: kmrd@rpda.hessen.de

Datum: 20.01.2025

Heringen (Werra), Widdershäuser Straße
Bebauungsplan Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" sowie parallel:
16. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Heringen (Werra),
Änderungsbereich "Widdershäuser Straße"
Kampfmittelbelastung und -räumung

Sehr geehrte Damen und Herren,

das in Ihrem Lageplan näher bezeichnete o.g. Gelände befindet sich in einem Bereich, in
dem Kampfmittel unsachgemäß gesprengt wurden.

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegan-
gen werden.

Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) ist daher vor Beginn der ge-
planten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücks-
flächen erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll
grundsätzlich eine EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich bescheinigen lassen, dass die Kampfmittelräum-
arbeiten nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt wurden. Der Bescheinigung ist
ein Lageplan beizufügen, auf dem die untersuchten Flächen dokumentiert sind. Weiterhin ist
das verwendete Detektionsverfahren anzugeben.

Wir bitten nach Abschluss der Kampfmittelräumarbeiten um Übersendung mittels E-Mail
der Freigabedokumentation und entsprechenden Lageplänen in digitaler Form, gern im
ESRI Shape (*.shp) bzw. im Cad Format (*.dxf, *.dwg).

Wir bitten um Verwendung der geodätischen Bezugsysteme im ETRS 1989 mit UTM Zone
32N (EPSG: 25832, EPSG 4647), Gauß-Krüger-Zone 3 (EPSG: 31467).
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Die Kosten für die Kampfmittelräumung (Aufsuchen, Bergen, Zwischenlagern) sind vom An-
tragsteller/Antragstellerin, Interessenten/Interessentin oder sonstigen Berechtigten (z.B. Ei-
gentümer/Eigentümerin, Investor/Investorin) zu tragen. Die genannten Arbeiten sind daher
von diesen selbst bei einer Fachfirma in Auftrag zu geben und zu bezahlen.

Bei der Angebotseinholung oder der Beauftragung einer Fachfirma bitte ich immer
das v. g. Aktenzeichen anzugeben und eine Kopie dieser Stellungnahme beizufügen.

Als Anlage übersende ich Ihnen die Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräu-
mung im Lande Hessen.

Da Kampfmittelräumarbeiten im Voraus schwer zu berechnen sind, halte ich die
Abrechnung der Leistungen nach tatsächlichem Aufwand für unumgänglich. Dies ist in jedem
Falle Voraussetzung für eine positive Rechnungsprüfung zum Zwecke der Kostenerstattung
durch den Bund gem. Nr. 3. der Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräumung.

Eine Kopie des Auftrages bitte ich mir zur Kenntnisnahme zuzusenden.

Den Abtransport - ggf. auch die Entschärfung - und die Vernichtung der gefundenen
Kampfmittel wird das Land Hessen -Kampfmittelräumdienst- weiterhin auf eigene Kosten
übernehmen.

Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. Planfeststel-
lungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
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2. Pflichten des Bauherren 

Die Bereitstellung des Baugrundes zur weiteren Bearbeitung, z.B. zur Herstellung eines Bauwerkes ist 
gemäß der Rechtsprechung nach § 645 BGB im Sinne der Lieferung eines Baustoffes zu sehen. Die 
Verantwortung für den Zustand des Baustoffes „Baugrund“ trägt grundsätzlich der Bauherr, d.h. er trägt 
das so genannte „Baugrundrisiko“.  

Unter Beachtung des Rechtsgrundsatzes der Allgemeinen Verkehrsicherungspflicht hat der Bauherr, 
der sein Vorhaben auf einer Fläche errichten möchte, die nach historischer Erkundung als kampfmittel-
gefährdet anzusehen ist, die Pflicht, Schäden, die von seinem Grund und Boden ausgehen, von den 
Bauarbeitern abzuwenden. Er hat somit dafür zu sorgen, dass evtl. vorhandene Kampfmittel unschäd-
lich gemacht werden, was i.d.R. durch eine Kampfmittelräumung im klassischen Sinn geschieht.  

Dies gilt sowohl bei einem konkreten, als auch bei dem oben beschriebenen "diffusem" Kampfmittel-
verdacht. In diesem Fall können z.B. in Nordrhein-Westfalen die Ordnungsbehörden entsprechende 
Vorgehensweisen verfügen [1] und seit im Jahre 1994 auf einer Baustelle in Berlin die Explosion einer 
Bombe vier Arbeiter in den Tod gerissen hat, wird in einigen kreisfreien Städten und Landkreisen 
Sachsens die Antragstellung zur Kampfmittelbelastungsprüfung von Baugrundstücken vorgeschrieben! 
Eine vorbildliche Vorgehensweise, an die sich andere Städte und Landkreise anschließen sollten ! 

Darüber hinaus hat aber jeder Bauherr im Rahmen der Planung und Ausführung eines Bauvorhabens 
ohnehin Vorgaben zu beachten, die in die gleiche Richtung weisen. Hier ist insbesondere die BaustellV 
in Verbindung mit § 4 ArbSchG zu nennen, aber auch § 819 StGB "Baugefährdung". Weitere Hinweise 
zu den Bauherrenpflichten bei Bauarbeiten auf Kampfmittelverdachtsflächen enthält auch die BGI 833 -  
- Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen bei der 
Kampfmittelräumung [2]. 

 

2.1 Baustellenverordnung – BaustellV 

Eine ganz allgemeine, in ihrer Zielrichtung aber sehr deutliche Vorgabe, die auf jeder Baustelle zu 
beachten ist, enthält § 2 BaustellV, "Planung und Ausführung des Bauvorhabens". § 2, Absatz 1 lautet 
(verkürztes Zitat): 

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens …… sind die allgemeinen Grundsätze 
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen (siehe auch Abb.2) 

Somit hat der Bauherr schon bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens gemäß den ersten 
und wesentlichsten drei allgemeinen Grundsätzen nach § 4 ArbSchG zu berücksichtigen, dass 

 Die Arbeit so zu gestalten ist, daß eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermie-
den und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird; 

 Gefahren an ihrer Quelle zu bekämpfen sind;

 der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden. 

 

Werden diese Vorgaben der BaustellV nicht beachtet, könnte im Schadensfall, d.h. in unserer Betrach-
tung der "Explosion" eines Kampfmittels, auch § 819 StGB "Baugefährdung" heranzuziehen sein:  

(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bau-
werks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

Eine für die Kampfmittelräumung aus dem Kreis der anerkannten Regeln der Technik einschlägige 
Regel ist die oben bereits erwähnte BGI 833 [2]. Diese BGI hilft in erster Linie der Kampfmittelräumfir-
ma, aber auch dem Bauherrn bzw. dessen Planer, die allgemeinen Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei 
der Planung und Ausführung des Bauvorhabens auf "kampfmittel-verdächtigem Untergrund" zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 
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Bauherr oder beauftragter Dritte nach § 4 BaustellV

Zugehörige Pflichten:

 
auf allen Baustellen:  

§ 2 Abs. 1 BaustellV  * 

Die allgemeinen Grundsätze 
des  
§ 4 ArbSchG sind bei der Pla-
nung  
der Ausführung zu berücksichti-
gen 

Zusätzlich auf Baustellen auf denen 
Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber 
tätig werden: 

§ 3 Abs. 1 BaustellV
 
Bestellter Koordinator oder Bauherr selbst  

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 BaustellV * 
 
Die allgemeinen Grundsätze sind bei der
Planung der Ausführung zu koordinieren 

Allgemeine Grundsätze nach § 4 ArbSchG bei Anwendung der BaustellV
und deren zugehörigen Pflichten 

* Diese Pflichten werden in den Abschnitten 5.1 und 5.2 der RAB 33 konkreti-
siert 

§ 3 Abs 3 Nr. 1 BaustellV *
 
Die Anwendung der allgemeinen Grund-
sätze ist bei der Ausführung zu koordinie-
ren 

Abb. 3 

 

3 „Bauaushubüberwachung“ - "baubegleitende Kampfmittelräumung"  
- Verfahren nach dem Stand der Technik ? 

Gängige Praxis ist es, in den Ausschreibungsunterlagen von den ausführenden Unternehmen "den 
Stand der Technik" abzufordern.

Weil aber aufgrund zu vieler im Untergrund vorhandener Störkörper die klassischen Vorgehensweisen 
der Kampfmittelräumung manchmal nicht anwendbar sind, aber auch deshalb, weil Bauherren aus 
finanziellen Gründen vor Sondierungen zurückschrecken, wird schon bei der Planung des Bauvorha-
bens auf "kampfmittel-verdächtigem Untergrund" zum Mittel der sogenannten Bauaushubüberwachung 
gegriffen, d.h. es wird eine zur Kampfmittelräumung befähigte Person - im folgenden "Feuerwerker" 
genannt - neben den Bagger gestellt, die ein Auge auf den Aushub haben und die Arbeiten sofort stop-
pen soll, wenn sie etwas Auffälliges bemerkt.  

Diese auch als „fachtechnische Begleitung" des Bauvorhabens bezeichnete Vorgehensweise stößt in 
der Fachwelt auf herbe Kritik ("ist eigentlich nur ein zusätzlicher Toter"), sowohl in der Tatsache, dass 
es vom Bauherrn so gefordert und ausgeschrieben wird, aber auch in der Tatsache, dass sich einige 
Kampfmittelräumfirmen überhaupt darauf einlassen ! Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Zwänge 
mag das zwar verständlich sein, aber eine solche Vorgehensweise ist ein vehementer Verstoß nicht 





5

3. Durch vorhandene bauliche Anlagen (Kabel, Leitungen, Betonbaukörper) oder Hilfsbau-
maßnahmen (Verbau) können Einschränkungen der Sondierfähigkeit des in der Baugrube 
anstehenden Bodens entstehen. 

Auch das Verfahren der baubegleitenden Kampfmittelräumung ist in der Fachwelt umstritten, weil es, 
wie der obige Satz 3 zeigt, nicht nur Unsicherheiten für den Räumerfolg enthält, sondern auch für Leib 
und Leben der Ausführenden. Umstritten ist es aber insbesondere auch deshalb, weil dieses Verfahren 
so leicht von Bauherren und Planern missbraucht werden kann, um Geld zu sparen ! 

Das Verfahren wurde aus der Not geboren, dass es eben die Flächen gibt, wo ein nicht eindeutig ver-
ortbarer, diffuser Kampfmittelverdacht besteht und man nach einem Verfahren gesucht hat, um auch 
dieses Problem unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel in den Griff zu bekommen.  

Aber, es öffnet dem Missbrauch Tür und Tor: man braucht bei entsprechenden Verdachtsflächen nur 
zu postulieren, dass die klassische Sondierung nicht geht, dann wird auch noch bereits in der Aus-
schreibung der schichtenweise Abtrag gestrichen (behindert ja nur die Aushubleistung und bedroht 
damit den schon vor Beginn der Planung festgelegten Eröffnungstermin mit Bürgermeister und Sekt-
empfang), stellt den Ausguck-Feuerwerker an den Bagger, und schon glaubt man als Bauherr das 
Problem erledigt zu haben ! 

Da sind gewisse Zweifel angebracht, betrachtet man allein die Verantwortlichkeiten, wenn die Granate 
dem Ausguck-Feuerwerker entgeht und mit der Aushubfuhre durch die Stadt gefahren wird !  

Was ist, wenn ….. ? 

Auf der Grundlage des § 2 BaustellV, der den Bauherrn verpflichtet, bereits bei der Planung eines 
Bauvorhabens die Grundsätze des § 4 ArbSchG zu berücksichtigen, kann nur folgende grundsätzliche 
Vorgehensweise die Richtige sein: 

1) zwingende Feststellung des Kampfmittelverdachtes, ob konkret oder diffus ! 

2) wenn Kampfmittelverdacht besteht, Erarbeitung eines klar definiertes Räumkonzeptes bzw. eines 
Arbeits- und Sicherheitsplanes nach BGI 833: 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Anforderungen darf die baubegleitende Kampfmittel-
räumung nur dann angewandt werden, wenn Bauwerksreste, künstliche Auffüllungen mit hohen 
ferromagnetischen Anteilen, dichte Leitungsnetze oder dergleichen eine Kampfmittelräumung im 
klassischen Sinn unmöglich machen.  

3) im Räumkonzept bzw. Arbeits- und Sicherheitsplan nach BGI 833 Beschreibung der an den
Kampfmittelverdacht angepassten Vorgehensweise, insbesondere 

 anstehende Böschungen etc. werden vor Beginn des Aushubes vorsondiert 

 schichtenweiser Abtrag des Materials ("Abziehen")

 die Schichtstärken werden während des Aushubes ständig durch direkte Kommunikation zwi-
schen visuellem Überwacher (Feuerwerker") und Baggerfahrer abgestimmt 

 aufgenommenes Erdreich auf einer Zwischenlagerfläche vorsichtig abgelegen, vorseparieren 
und nochmals visuell auf Kampfmittel absuchen 

4) Definition der Anforderungen an die gerätetechnischen und personelle Ausstattung der ausfüh-
renden Unternehmen (siehe BGI 833) und Berücksichtigung dieser Anforderungen in der Aus-
schreibung

5) Bereitstellung technischer und ggf. notwendiger persönlicher Schutzausrüstungen durch die aus-
führenden Unternehmen 

6) Herstellung der klaren und eindeutigen Weisungsbefugnis der Verantwortlichen Person der 
Kampfmittelräumfirma gegenüber den Mitarbeitern der Baufirmen in Bezug auf Gefährdungen 
durch Kampfmittel 

7) Anpassung der Gefährdungsbeurteilung der bauausführenden Unternehmen 

8) Unterweisung aller auf der Baustelle beschäftigten Personen 
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4. Zusammenfassung 

Kurz nach Kriegsende ging man davon aus, dass bis Ende 1945 alle Bombenblindgänger entdeckt und
entsorgt werden würden. Heute, 66 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs können wir nur sa-
gen: „Wir sind noch lange nicht so weit“ und Deformierungen, Rost, Alterungsprozesse, Bodenverwer-
fungen bzw. -bewegungen und insbesondere Erschütterungen erhöhen das Risiko einer Detonation. 

Darüber hinaus gibt es ja nicht nur Bombenblindgänger, von denen Gefahren ausgehen, sondern von 
allen Arten von unkontrolliert abgelagerter und Alterungsprozessen unterworfener Munition. 

Beim Thema Kampfmittelbeseitigung nehmen Bauherren/Auftraggeber bzw. deren Planer häufig un-
kalkulierbare Risiken in Kauf, die sie aber allein durch die Beachtung der oben beschriebenen grund-
sätzlichen Vorgehensweisen minimieren könnten.  

Die Ausführung von Kampfmittelräummaßnahmen bedarf grundsätzlich der planerischen und konzepti-
onellen Vorbereitung sowie der Begleitung/Überwachung der Ausführung.  

Wesentlich ist, dass jede Räummaßnahme, die sorgfältig vorbereitet wird, in der Ausführungsphase 
ohne größere Unterbrechungen wirtschaftlich umgesetzt werden kann.  

Die Erkundung, Feststellung und Bergung von Kampfmitteln stellt außergewöhnlich hohe Anforderun-
gen an die gerätetechnische und personelle Ausstattung der ausführenden Firmen sowie einen we-
sentlichen Zeit- und Kostenfaktor. 

In jedem Fall stellt die baubegleitende Kampfmittelräumung die „ultima ratio“ dar, die nur unter klar 
definierten Randbedingungen angewendet werden darf, nicht aber allein aus dem Grund der Kostener-
sparnis. 

Die Bauaushubüberwachung ist nicht als Kampfmittelräumung anzusehen und sollte aus dem Pla-
nungsvokabular ersatzlos gestrichen werden ! 

Die Abwehr der von Kampfmitteln ausgehenden Gefahr ist und bleibt ein wesentliches Element in der 
Sicherung der Lebensgrundlage unserer Gesellschaft und ihrer wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Entwicklung und sollte sehr ernst genommen werden. 

 

Grundsatz für Bauarbeiten auf Flächen mit Kampfmittelverdacht sollte immer sein: 

Zunächst Räumstelle - dann erst Baustelle ! 

 

 

 

 

 

5. Literatur:  

[1] Merkblatt für Baugrundeingriffe auf Flächen mit Kampfmittelverdacht ohne konkrete Gefahr (An-
lage 1 der Technischen Verwaltungsvorschrift für die Kampfmittelbeseitigung in NRW) 

[2] BGI 833 - Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und Festlegung von Schutzmaßnah-
men bei der Kampfmittelräumung,  

[3] Arbeitshilfen zur wirtschaftlichen Erkundung, Planung und Räumung von Kampfmitteln auf Lie-
genschaften des Bundes (Arbeitshilfen Kampfmittelräumung - AH KMR) 
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Plan und Recht GmbH

Von: @lbih.hessen.de
Gesendet: Montag, 27. Januar 2025 20:35
An: beteiligung@planundrecht.de; info@heringen.de
Betreff: TöB Bebauungsplan Nr.46 „Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße“ 

Bebauungsplan Nr.46 „Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße“  
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach §4 (2) BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
auf Ihre Anfrage vom 16.12.2024 an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen zu o.g. Bauleitplanung teile ich 
Ihnen mit, dass keine Belange hinsichtlich öffentlicher Bauten des Landes Hessen berührt sind. 
Gegen das Vorhaben bestehen seitens des Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen keine Bedenken. 
Hochbauvorhaben des Landes sind mir in diesem Bereich derzeit nicht bekannt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
Wertermittlung, Zuwendungsbau 
 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) 
Niederlassung Rhein / Main 
Gutleutstraße 138, 60327 Frankfurt am Main 
Standort: Eigilstraße 2, 36043 Fulda 
Tel.: +49 661 6005‐842 
 
E-Mail: @lbih.hessen.de 
Internet: www.lbih.hessen.de 
 

 
 
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise: 
https://lbih.hessen.de/datenschutz 

Kennen Sie schon das Technische Referendariat für  
Hochschulabsolventen/-innen mit Führungskompetenz? 
Mehr dazu lesen Sie auf unserer Internetseite 
 



Betreff AW: Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB zum
Bebauungsplan Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" und zur
parallelen 16. Änderung des Flächennutzugsplans der Stadt Heringen (Werra)

Von <Landesplanung@hlnug.hessen.de>

An <beteiligung@planundrecht.de>

Datum 2024-12-17 09:08

KONTENT Webmail 3.0 :: AW: Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs... https://webmail.kontent.com/?_task=mail&_safe=0&_uid=5&_mbox...
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben mich als Träger öffentlicher Belange eingebunden. Dazu teile ich Ihnen mit, dass diese
Aufgabe für umweltrelevante Fragestellungen von den Regierungspräsidien wahrgenommen wird und
ich bedarfsweise von diesen eingebunden werde. Diese Vorgehensweise ist mit diesen Dienststellen
abges�mmt. Sollten Sie die erhaltenen Unterlagen nicht ohnehin bereits beim zuständigen
Regierungspräsidium eingereicht haben, bi�e ich Sie dies zu veranlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
Dezernat G2
-koordinierte Landesplanung-
Rheingaustraße 186
D-65203 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 6939-
Fax: +49(0)
E-Mail: @hlnug.hessen.de
Internet: www.hlnug.de
Das HLNUG auf Twi�er: h�ps://twi�er.com/hlnug_hessen
Datenschutz: h�ps://www.hlnug.de/datenschutz

Von: Plan und Recht GmbH <beteiligung@planundrecht.de>
Gesendet: Montag, 16. Dezember 2024 16:39
An: beteiligung@planundrecht.de
Betreff: Frühzei�ge Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 46
"Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" und zur parallelen 16. Änderung des
Flächennutzugsplans der Stadt Heringen (Werra)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beteiligen wir Sie mit dem beigefügten Schreiben gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB an der
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" und der
parallelen 16. Änderung des Flächennutzugsplans der Stadt Heringen (Werra), Änderungsbereich
„Widdershäuser Straße“. Die Vollmacht der Stadt Heringen (Werra) nach § 4b BauGB finden Sie in den
Unterlagen zum Download.

Den Link zum Download und das Passwort zum Öffnen der Unterlagen entnehmen Sie bi�e dem
beigefügten Schreiben.
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Mit freundlichen Grüßen
i.A. Sebas�an Kühnel

_____________________

Plan und Recht GmbH
     Bauleitplanung

     Entwicklungsplanung

     Regionalplanung

Oderberger Straße 40
10435 Berlin

Tel.  030 / 440 24 555
Fax  030 / 440 24 554
info@planundrecht.de

Geschä�sführer

Dipl.-Ing. Elisabeth Giesecke

Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch

M.Sc. Malte Arndt

HRB 62449B Amtsgericht Charlo�enburg
Umsatzsteuer-ID DE185077118

Diese E-Mail ist nur für den benannten Empfänger bes�mmt und kann vertrauliche und/oder
privilegierte Informa�onen enthalten. Wenn Sie nicht der bes�mmungsgemäße Empfänger sind,
unterrichten Sie bi�e den Absender. Bi�e lesen, kopieren, nutzen oder offenbaren Sie keine der
enthaltenen Informa�onen und löschen die E-Mail auf dem/den Computer(n) oder anderen Geräten, auf
dem oder denen Sie sie empfangen haben.

This e-mail is intended only to the person or en�ty to which it is addressed and may be confiden�al and/
or privileged.  If you are not the intended recipient, please no�fy the sender and do not read, use, copy
or disclose any informa�on contained to others and delete it from the computer(s) or other equipment,
on which you received it.

Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsätzen finden Sie hier: h�p://www.planundrecht.de/?
site=impressum
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Deutsche Bahn AG | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg
HRB 50 000 | USt-IdNr.: DE 811569869 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer
Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, Dr. Sigrid
Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler
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Deutsche Bahn AG
DB Immobilien

CR.R O41
Karlstraße 6

60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Allgemeine Mail-Adresse:
baurecht-mitte@deutschebahn.com

Aktenzeichen: TÖB-HE-25-195964/DK

Deutsche Bahn AG
Karlstraße 6 | 60329 Frankfurt am Main

Plan und Recht GmbH
Oderberger Straße 40

10435 Berlin

30.01.2025

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr.
46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" und zur parallelen 16. Änderung des
Flächennutzugsplans der Stadt Heringen (Werra)

 Strecke 6707 Gerstungen – Vacha, km 11,00 – 11,50 r.d.B.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB
Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende
Gesamtstellungnahme zu o.a. Vorhaben.

Durch die o. g. Bauleitplanung werden die Belange der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzern-
unternehmen nicht berührt. Wir haben daher weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen.

Wir geben jedoch nachfolgenden Hinweis zur Kenntnis.

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen
(insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an
benachbarter Bebauung führen können.

Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus
dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde
oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen
bzw. vorzunehmen.





Koordinierungsbüro | Postfach 101949 | 34111 Kassel

Magistrat der 
Stadt Heringen (Werra) 
- Bauamt - 
Postfach 12 41 
36262 Heringen (Werra) 

Geschäftsstelle:
Industrie- und Handelskammer
Kassel-Marburg
Kurfürstenstraße 9
34117 Kassel
Telefon 0561-7891 263
Telefax 0561-7891 290
E-Mail
Koordinierungsbuero@kassel.ihk.de

Verantwortlich für die
Geschäftsführung:
Bernd Blumenstein,
Handwerkskammer Kassel
Marko Ackermann,
Industrie- und Handelskammer
Kassel-Marburg

27.01.2025 

Bauleitplanung der Stadt Heringen (Werra);  Aufstellung des Bebauungsplans Nr.  46
"Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" sowie parallel  die 16. Änderung des
Flächennutzungsplans  

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die oben genannten Pläne geprüft und festgestellt, dass nach unserem Kenntnisstand
Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig berührt werden. 

Daher haben wir keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen.

Mit freundlichen Grüßen

Koordinierungsbüro für Raumordnung
und Stadtentwicklung

 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung der Industrie-
und Handelskammer Kassel-Marburg und der Handwerkskammer Kassel
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1.  Anwendungsbereich 

Dieses Merkblatt gilt zum Schutz aller unterirdischen und überirdischen Versorgungsleitungen und -anla-

gen, Armaturen, Mess-, Signal- und Steuerkabel (nachfolgend "Versorgungseinrichtungen" genannt) die 

im Eigentum der EAM Netz GmbH stehen bzw. für die die EAM Netz GmbH eine Planauskunft erteilt. Sie 

gilt gleichlautend auch für Entsorgungsanlagen. 

Es ist von allen Unternehmern/Dritten bzw. deren Beauftragten, die Baumaßnahmen im Bereich der Ver-

sorgungseinrichtungen durchführen wollen, zu beachten. 

2. Allgemeines 

Kabel und Rohrleitungen dienen der Versorgung von öffentlichen Einrichtungen, Industrie, Gewerbe und 

Haushalten mit Strom, Gas und Wasser. 

Eine Beschädigung der Anlagen und Leitungen führt zu Versorgungsunterbrechungen bei einzelnen Kun-

den oder in großen Teilen des Versorgungsgebietes. Dies kann folgenschwere Auswirkungen haben und 

damit Menschen und Sachgüter in Gefahr bringen bzw. wirtschaftliche Schäden hervorrufen. 

Aus diesen Gründen stellt EAM Netz an die Betriebssicherheit der Kabel und Leitungen besonders hohe 

Ansprüche und fordert Sorgfalt im Umgang mit ihnen. 

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbefolgung erhebliche Schäden entstehen, die durch den Schädiger zu 

tragen sind. 

3.  Verantwortlichkeit und Haftung 

Verstöße eines Unternehmers gegen die obliegende Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht führen im Scha-

densfall zu einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und können darüber hinaus auch mit straf-

rechtlichen Konsequenzen verbunden sein. 

Aus diesen Gründen sind Arbeiten im Bereich der Versorgungseinrichtungen mit aller gebotenen Sorgfalt 

gemäß den Landesbauordnungen, der VOB, den AGFW-Richtlinien, dem DVGW und VDE-FNN Regelwerk, 

den DIN VDE-Bestimmungen und den sonstigen allgemeinen anerkannten Regeln der Technik auszufüh-

ren. Außerdem sind die einschlägigen Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften BGV (Unfallverhütungs-

vorschriften) zu beachten. 

Die Anwesenheit eines Beauftragten der EAM Netz an der Baustelle befreit den Unternehmer nicht von 

der Verpflichtung, eigenverantwortlich sämtliche zum Schutz der Versorgungseinrichtungen erforderli-

chen Maßnahmen durchzuführen. 
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4.  Erkundigungspflicht und Netzauskunft 

4.1  Erkundigungspflicht 

Im Hinblick auf die Erkundigungs- und Sicherungspflicht von Bauunternehmen bei der Durchführung von 

Bauarbeiten ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bei EAM Netz eine aktuelle Auskunft über die Lage 

der im Bau bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsanlagen einzuholen. 

Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Pläne neuesten Standes vorliegen. 

Erkundigungen an anderer Stelle sind nicht ausreichend. Es spielt dabei keine Rolle, ob im privaten oder 

öffentlichen Grund gearbeitet wird. 

4.2  Planauskunft 

Eine aktuelle Planauskunft erteilt EAM Netz über das Planauskunftsportal (s. https://pap.EAM-Netz.de). 

Diese ist für Teile des Netzes zwingend mit einer Einweisung durch das EAM Netz Personal verbunden.  

Die ausgegebenen Planunterlagen sind gültig am Tag der Abgabe (Gültigkeitsvermerk). Die ausgegebe-

nen Pläne dürfen nur für das angezeigte Projekt/Bauvorhaben zum Auskunftszweck verwendet werden 

(Urheberrecht). Eine Weitergabe der Pläne an Dritte ist nicht zulässig! 

5.  Anzeigepflicht und Baubeginnanzeige von Bauvorhaben 

5.1  Beteiligung in der Planungsphase 

Sämtliche Arbeiten, die im Bereich von Versorgungseinrichtungen vorgenommen werden sollen, sind be-

reits in der Planungsphase anzuzeigen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass für eventuelle nicht vermeidbare Änderungen an Versorgungseinrichtun-

gen (Umlegungen) eine Zeitspanne von in der Regel mehreren Monaten, sofern die Genehmigung Dritter 

einzuholen ist auch mehr, einzuplanen ist. 

Aus Sicherheitsgründen besteht EAM Netz insbesondere darauf, dass jede Baumaßnahme, die mit graben-

losen Techniken (Spülbohrverfahren, Erdankerbohrungen, Bohrpressverfahren, usw.) im Bereich von Ver-

sorgungseinrichtungen geplant ist, vorher schriftlich zur Prüfung und Stellungnahme eingereicht wird. 

Das gleiche gilt für Rammarbeiten, Sprengungen und Bohrpfahlarbeiten. 

Bei vorgesehenen Sprengarbeiten ist außerdem ein Gutachten vorzulegen, aus dem die Art und Stärke der 

Sprengung ersichtlich ist sowie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gegenüber unseren Anlagen dar-

stellt. 

Arbeiten im Bereich von Hochspannungskabeln bzw. -leitungen, Gashochdruckleitungen und Wasserver-

sorgungsleitungen sowie Baumaßnahmen außerhalb der Ortslage sind ebenfalls immer anzuzeigen und 

mit EAM Netz abzustimmen! 
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Für die sachgerechte Bearbeitung der Anzeige werden folgende Unterlagen benötigt: 

• Übersichtsplan Maßstab 1: 25.000/10.000 

• Lageplan mit Gemarkungs-, Flur- und Flurstücksgrenzen, Nordpfeil und Maßstab 

• Bauzeichnungen in einem solchen Maßstab und mit so vielen Schnitten, dass daraus das beabsich-

tigte Bauvorhaben ersichtlich ist. In die einzureichenden Planunterlagen, Draufsichten und 

Schnitte, sind die Versorgungseinrichtungen - soweit bekannt - anhand der beigefügten Bestands-

pläne zur Beurteilung der Maßnahme einzutragen. 

• Kurzgefasste Bau- und gegebenenfalls Betriebsbeschreibung, unter besonderer Berücksichtigung 

der zum Schutz der Versorgungseinrichtungen vorgesehenen Maßnahmen. 

Anfragen zu Stellungnahmen können inkl. Unterlagen über das Planauskunfts-Portal der EAM Netz unter 

https://pap.EAM-Netz.de eingereicht werden. 

5.2  Baubeginnanzeige von Bauvorhaben 

Arbeiten im Bereich von Versorgungseinrichtungen sind dem in der Auskunft genannten Regioteam recht-

zeitig, d. h. mindestens 3 Arbeitstage vor dem geplanten Baubeginn, mitzuteilen. Die entsprechende Tele-

fonnummer ist auf dem Anschreiben bzw. den übergebenen Bestandsplänen zur Planauskunft für die Bau-

ausführung angegeben. Abweichend davon ist, bei Arbeiten an 110-kV-Anlagen die Aufnahme der Arbei-

ten mind. drei Wochen vorher anzuzeigen. 

Grundsätzlich dürfen Arbeiten im Bereich von Hochspannungskabeln bzw. -leitungen, Gashochdrucklei-

tungen und Wasserversorgungsleitungen nur nach Freigabe durch das Regioteam, und ggf. unter Aufsicht 

von EAM Netz, durchgeführt werden. 

Grabenlose Bauverfahren im Bereich der Versorgungseinrichtungen dürfen nur nach einer abgestimmten 

Freilegung derselben und eingehenden Abstimmung vor Ort begonnen werden. Die betroffenen Versor-

gungseinrichtungen können von EAM Netz nach Absprache auch in der Örtlichkeit angezeigt werden (z. B. 

durch Ortung). Auf Anordnung von EAM Netz ist die genaue Lage durch Anlegen von Suchschlitzen in 

Handschachtung festzustellen. 

Allein das Einholen von Planunterlagen nach Abschnitt 4 gilt nicht als Anzeige des Baubeginns! 

6.  Notrufnummer und Sofortmaßnahmen bei Beschädigungen 

Jede tatsächliche oder vermutete Beschädigung einer Versorgungseinrichtung ist in jedem Fall unverzüg-

lich an die Zentrale Störungsannahme der EAM Netz zu melden. 

Gas  : 0800 – 34 202 34 

Strom   : 0800 – 34 101 34 

Wasser : 0800 – 34 101 34 

Abwasser : 0800 – 34 101 34 

Die nachfolgenden spartenbezogenen Maßnahmen sind umgehend einzuleiten bzw. zu beachten. 
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6.1  Stromversorgungseinrichtungen 

Im Falle eines Schadens an einem elektrischen Energiekabel besteht unmittelbare Lebensgefahr für den 

Verursacher. Das Kabel kann noch unter Spannung stehen. Deshalb sind folgende Maßnahmen einzulei-

ten: 

• Gerät aus dem Gefahrenbereich bringen, wenn gefahrlos möglich! 

• Anwesende Personen auffordern, Abstand zu halten. 

• Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern. 

• Beschädigung unverzüglich an EAM Netz melden (vorgenannte Telefonnummern) 

• Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen mit EAM Netz abstimmen. 

• Auf den Entstördienst der EAM Netz warten. 

Das Baustellenpersonal darf die Baustelle nur mit Zustimmung von EAM Netz verlassen. 

Im Falle der Berührung einer Freileitung oder beim Herabfallen von Leiterseilen besteht unmittelbare Le-

bensgefahr für den Verursacher sowie andere in der Umgebung befindliche Personen. Die Leitung kann 

noch unter Spannung stehen. Deshalb sind folgende Maßnahmen einzuleiten: 

• Sich auf keinen Fall dem verunglückten Gerät oder den auf der Erde liegenden Leiterseilen nä-

hern, auch wenn die Spannung abgeschaltet zu sein scheint! 

• Der Fahrzeugführer darf das Fahrzeug nicht verlassen, sondern sollte versuchen, durch Schwen-

ken oder Wegfahren, das Gerät aus dem Gefahrenbereich zu bringen. 

• Sich nähernde Personen sind zu warnen. Die Gefahrenstelle ist im Umkreis von mindesten 10 m 

abzusperren. 

• Gelingt die Entfernung des Fahrzeuges nicht und ist der Aufenthalt nicht mehr möglich, weil es  

z. B. zu brennen beginnt, nicht aussteigen, sondern mit geschlossenen Füßen möglichst weit ab-

springen und sich in Sprungschritten entfernen, um den Spannungstrichter mit einer möglichst 

geringen Schrittspannung zu verlassen. Die gleichzeitige Berührung von Erdboden und Gerät kann 

tödlich sein! 

• Beschädigung unverzüglich an EAM Netz melden (vorgenannte Telefonnummern). 

• Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen mit EAM Netz abstimmen. 

• Auf den Entstördienst der EAM Netz warten. 

6.2  Gasversorgungseinrichtungen  

Bei der Beschädigung einer Gasleitung besteht Brand- und Explosionsgefahr durch ausströmendes Gas. 

Deshalb sind folgende Maßnahmen einzuleiten: 

• Zündquellen/Funkenbildung vermeiden, keine elektrischen Einrichtungen bedienen; vorhandene 

Zündquellen sofort löschen, und nicht rauchen. 

• Sofort die Motoren aller Baumaschinen und Fahrzeuge abstellen. 

• Gefahrenbereich verlassen und weiträumig absichern. 

• Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern. 

• Beschädigung unverzüglich an EAM Netz melden (vorgenannte Telefonnummer). 

• Falls erforderlich, Polizei und Feuerwehr benachrichtigen. 

• Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen mit EAM Netz abstimmen. 

• Auf den Entstördienst der EAM Netz warten. 
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Bei Beschädigung einer Gas-Hausanschlussleitung ist die Hauptabsperreinrichtung zu schließen. Das Haus 

sowie angrenzende Gebäude, Schächte und Kanäle sind, wenn möglich, auf Gaskonzentration zu überprü-

fen. Falls Gas in das Gebäude eingetreten ist, Türen und Fenster öffnen, nicht klingeln und keine elektri-

schen Einrichtungen bedienen, nicht rauchen. 

Das Baustellenpersonal darf die Baustelle nur mit Zustimmung von EAM Netz verlassen. 

6.3  Wasserversorgungseinrichtungen  

Bei einer beschädigten Wasserleitung besteht die Gefahr der Unterspülung sowie der Überflutung. Des-

halb sind folgende Maßnahmen einzuleiten: 

• Baugrube und tiefliegende Räume - falls erforderlich - von Personen räumen. 

• Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren. 

• Beschädigung unverzüglich an EAM Netz melden (vorgenannte Telefonnummern). 

• Wenn möglich, für Abfluss des Wassers sorgen. 

• Gegebenenfalls weitere Maßnahmen mit EAM Netz abstimmen. 

• Bei Schadensfällen mit wassergefährdenden Stoffen in Trinkwasserschutzgebieten sind sofort 

geeignete Maßnahmen zur Schadensabwehr einzuleiten. Die zuständige Wasserbehörde sowie die 

Feuerwehr und Polizei sind einzuschalten. 

• Auf den Entstördienst der EAM Netz warten. 

Das Baustellenpersonal darf die Baustelle nur mit Zustimmung von EAM Netz verlassen. 

Die Maßnahmen gelten gleichlautend auch für Schäden an Entsorgungsanlagen. 

7. Hinweise für Arbeiten im Bereich von Versorgungseinrichtungen 

7.1 Allgemeine Hinweise 

 Arbeiten im Schutzstreifen- bzw. Leitungsbereich sind nur in Abstimmung mit Beauftragten der 

EAM Netz auszuführen. Gegebenenfalls erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind mit diesen ge-

meinsam festzulegen und auf Kosten des Unternehmers bzw. Veranlassers auszuführen. Jede ei-

genmächtige Maßnahme zur Sicherung einer freigelegten Versorgungsleitung oder der dazugehö-

rigen Einrichtungen (z. B. Mess- und Steuerkabel) ist untersagt. 

 Die Versorgungsleitungen der EAM Netz sind grundsätzlich mit einer Regelüberdeckung von 0,6 

m bis 1,2 m verlegt. Die Überdeckung ist in den Planunterlagen grundsätzlich nicht angegeben, da 

durch nachträgliche Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit an den Trassen keine Gewähr 

für eine Angabe zur Tiefenlage übernommen werden kann. 

 Insbesondere bei Versorgungsleitungen, die im Spülbohrverfahren (HDD-Verfahren) verlegt wur-

den, ist mit starken Abweichungen von der Regelüberdeckung zu rechnen. 

 Aus diesen Gründen sind Freilegungsarbeiten in Handschachtung und mit besonderer Vorsicht 

auszuführen. 

 Beim Antreffen von Versorgungsleitungen, die nicht aus den Planunterlagen ersichtlich waren, ist 

dies EAM Netz sofort anzuzeigen und die Arbeiten sind an dieser Stelle bis zum Eintreffen eines 
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EAM Netz-Beauftragten einzustellen. Gleiches gilt, wenn an der angezeichneten Lage keine Ver-

sorgungsleitungen angetroffen werden. Die freigelegten Versorgungsleitungen sind entspre-

chend den Angaben der EAM Netz vor Beschädigung und ggf. Frost zu schützen. 

 Es ist unzulässig, Versorgungsleitungen einschließlich ihres Betriebszubehörs durch Lasten zu ge-

fährden. Das Befahren unbefestigter Leitungsbereiche mit schweren Baufahrzeugen ist ohne vor-

herige Sicherung durch Lastverteilungsmittel (z. B. Betonplatten, Baggermatratzen, Bitumenkies-

abdeckungen o. ä.) nicht gestattet. Baumaterial, Bodenaushub oder dergleichen dürfen nicht in-

nerhalb des Schutzstreifens bzw. über Versorgungsleitungen gelagert werden. Im Rahmen einer 

Baumaßnahme kann dies jedoch vorübergehend in begrenztem Maße und nur nach Absprache mit 

EAM Netz gestattet werden. 

 Die EAM Netz kann bei Baugruben oder Gräben, die Versorgungseinrichtungen kreuzen bzw. in 

deren unmittelbarer Nähe verlaufen (Leitung freigelegt), die Wiederverfüllung von der Zustim-

mung des Fachpersonals der EAM Netz abhängig machen. Diese Fälle sind rechtzeitig mit EAM 

Netz abzustimmen. Vor dem Verfüllen der Baugrube oder des Leitungsgrabens ist in diesem Fall 

EAM Netz rechtzeitig zu benachrichtigen, damit die einwandfreie Lage der Versorgungsleitung, 

die Dichtheit von Rohrverbindungen, der Zustand der Rohrumhüllung bzw. der Rohrleitungsbau-

werke und die Isolierung der Kabel überprüft und evtl. notwendige Reparaturen durchgeführt 

werden können. Sollte die Wiederverfüllung in diesem Fall ohne Wissen der EAM Netz ausgeführt 

worden sein, behält EAM Netz sich vor, auf Kosten des Unternehmers bzw. des Veranlassers die 

Versorgungsleitungen noch einmal freilegen und kontrollieren zu lassen. 

 Um Isolierungs-/Umhüllungsschäden zu vermeiden, sind die freigelegten Versorgungsleitungen 

vor dem Wiederverfüllen des Aushubs fachkundig mit steinfreiem rundkörnigem Sand, mit  

0 - 2 mm Korngröße, einzubetten (mindestens 10 cm nach allen Seiten). Danach ist das ursprüngli-

che Niveau wiederherzustellen. Der Einbau (Wiederverfüllung) von Recyclingmaterial in den Tras-

sen von Versorgungseinrichtungen ist nicht zulässig. Die Verdichtung hat lagenweise mit verdich-

tungsfähigem Material zu erfolgen. Bis zu 40 cm über Leitungsscheitel darf nur von Hand verdich-

tet werden. Erst darüber ist der Einsatz von maschinellen Verdichtungsgeräten zulässig. Selbst 

geringfügig erscheinende Druckstellen und Beschädigungen an Kabeln, Rohrleitungen und Rohr-

leitungsbauwerken sind zwingend zu melden. Folgeschäden an der Isolierung oder an der Umhül-

lung (Korrosionsschutzschicht bzw. Feuchtigkeitsschutz) werden oft erst nach Jahren erkennbar 

bzw. führen zu Undichtigkeiten und i. d. R. auch erheblichen Mehrkosten bei der Beseitigung der 

Schäden, die dann der Verursacher zu tragen hat. 

 Trassenwarnbänder bzw. Kabelabdeckfolie sind wieder ordnungsgemäß zu verlegen. 

 Neues Trassenwarnband ist bei EAM Netz anzufordern. 

 Merksteine, Schilderpfähle und Festpunktzeichen sind koordinierte Messpunkte, auf die die Ver-

sorgungseinrichtungen eingemessen sind. Sie dürfen ohne Zustimmung von EAM Netz nicht ent-

fernt oder versetzt werden. 

 Bei Arbeiten in Trinkwasserschutzgebieten sind die jeweils gültigen Richtlinien und Verordnungen 

zu beachten und einzuhalten. Insbesondere sind alle Vorkehrungen gegen das Eindringen von 

wassergefährdenden Stoffen (z. B. Kraftstoffe) in den Untergrund zu treffen. Weitere spezielle 

Auflagen bleiben für den jeweiligen Einzelfall vorbehalten. 
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7.2. Hinweise für Kabelanlagen < 20 kV 

 Die Beschädigung von Masterdern (z. B. verzinktes Bandeisen), ist unverzüglich der EAM Netz an-

zuzeigen. Es ist unzulässig, Sicherungen und Abspannungen an Freileitungsmasten anzubringen. 

7.3.  Hinweise für 110-kV-Kabelanlagen 

Erdverlegte Kabel sind als unter Spannung stehend zu betrachten, wenn die Spannungsfreiheit vom 
Anlagenverantwortlichen der EAM Netz nicht ausdrücklich bestätigt wird. Berühren und unsachge-
mäße Behandlung der Kabel ist mit Lebensgefahr verbunden. 
 
Kann die Lage der Kabel mittels Pläne und dergleichen nicht eindeutig ermittelt werden, ist die 
EAM Netz zu verständigen und die Lage durch Suchschlitze (in Handschachtung!) zu überprüfen 
und eindeutig zu kennzeichnen. 
 
Können freigelegte Kabel nicht eindeutig zugeordnet werden, so muss zwingend eine eindeutige 
Bestimmung durch das Betriebspersonal der EAM Netz mit geeigneten Messverfahren erfolgen. 
 

Einzelkabel eines Kabelsystems können verlegebedingt bis zu 1 m auseinander liegen. Daher sind 
Tiefbauarbeiten innerhalb des Schutzstreifens von 1 m allseitig um die ermittelte Kabellage in 
Handschachtung auszuführen. Nach Rücksprache mit dem Anlagenverantwortlichen der EAM Netz 
und eindeutiger Identifikation des Kabels und der Verlegeart (Suchschlitze und Trassenwarnbän-
der vorhanden) kann davon abgewichen werden. Maschineneinsatz und maschineller Aushub ist 
dann bis zum Auffinden der über dem Kabel eingelegten Betonplatten bzw. bis zu  
40 cm an das Kabel zulässig. Eine Hilfe zur Orientierung sind z. B. Markierungs- oder Warnbänder, 
Betonplatten, Schutzabdeckungen oder Sandbettungen. 

 
Das Freilegen der Kabel muss in jeden Fall in Handarbeit mit geeigneten Werkzeugen erfolgen. 
Beim Freilegen von 110-kV-Kunststoff-, Gasinnendruck- und Ölkabeln sind folgende Punkte zu be-
achten: 
 

• Das Kabel muss durch den Anlagenverantwortlichen der EAM Netz freigeschaltet und in 
den Umspannwerken geerdet werden. Dies erfordert eine frühzeitige Terminabstimmung, 
da die Abschaltung nur zeitweise und unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange 
durchgeführt werden kann. 

 
• Vor der geplanten Freilegung von 110-kV-Erdkabeln ist der Anlagenverantwortliche der 

EAM Netz hierüber rechtzeitig zu informieren. Freigelegte Kabel müssen vor Beschädigun-
gen durch äußere Einwirkungen mechanisch geschützt werden. 

 
Beim Freilegen von 110-kV-Gasaußendruckkabel sind folgende Punkte zu beachten: 
 

• Grundsätzlich dürfen freigelegte Kabel in ihrer Lage nicht verändert werden. Sollte es 

dennoch erforderlich sein, dürfen Lageänderungen der Kabel nur nach Rücksprache und in 

Zusammenarbeit mit dem Anlagenverantwortlichen der EAM Netz vorgenommen werden. 

 

• Freigelegte 110-kV-Kabel dürfen keinerlei mechanischen Kräften ausgesetzt werden. D. h. 

sie dürfen weder betreten noch als Aufstiegshilfen benutzt werden. Freigelegte 110-kV-

Muffen sowie das angeschlossene Kabel dürfen ausgehend von der Muffe beidseitig auf 

einer Länge von mindestens 5 m nicht bewegt werden. 
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• Vor Beginn der Arbeiten vor Ort muss der Arbeitsverantwortliche durch den Anlagenver-

antwortlichen der EAM Netz eingewiesen werden. Die Erlaubnis für Tiefbauarbeit in der 

Nähe von Hochspannungskabeln wird durch den Anlagenverantwortlichen der EAM Netz 

dokumentiert. 

 

• Eine Abschaltung kann nach Prüfung und Entscheidung durch den Anlagenverantwortli-
chen der EAM Netz eventuell entfallen. Bei Beschädigung der Isolation des Stahlrohres ist 
unverzüglich der Anlagenverantwortliche der EAM Netz zu benachrichtigen, um eine Be-
hebung des Schadens zu veranlassen. Vor dem Rückverfüllen des Arbeitsbereichs um das 
Gasaußendruckkabel (50 cm Freiraum um das Kabel herum) ist der Anlagenverantwortli-
che der EAM Netz zu verständigen, damit eine visuelle und/oder messtechnische Überprü-
fung der Isolation erfolgen kann. 

 
7.4  Hinweise für Rohrleitungen 

 Armaturen an Rohrleitungen dürfen nur von Fachpersonal der EAM Netz betätigt werden, da ei-

genmächtiges Betätigen zu Schäden und damit zu Schadensersatzforderungen führen kann. Arma-

turen (z. B. unter Straßenkappen, Schachtabdeckungen) müssen jederzeit zugänglich und funkti-

onsfähig bleiben. 

 Beim Rückbau von Baumaßnahmen sind - soweit erforderlich - die Straßenkappen über Armaturen 

wieder ordnungsgemäß zu setzen und auf ihre Funktionsfähigkeit durch EAM Netz überprüfen zu 

lassen. Eingebaute Lastverteilungsmittel sind nach Abschluss der Arbeiten wieder zu entfernen. 

8.  Hinweise zu Schutzstreifen, Abständen und Bepflanzung 

8.1  Schutzstreifen 

Gasleitungen, Wasserversorgungsleitungen und Hochspannungskabel und -leitungen sind in nicht öffent-

lichen Bereichen in der Regel in einem Schutzstreifen verlegt. Dieser Schutzstreifen ist durch eine be-

schränkte persönliche Dienstbarkeit gesichert. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Betriebes der 

Leitungen keine Gebäude oder baulichen Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen 

werden, die den Bestand, Betrieb oder eine Erweiterung der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden 

können. 
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Die Mitte des Schutzstreifens stimmt in der Regel mit der Leitungsachse überein. Die Schutzstreifenbreite 

beträgt in der Regel: 

• bei NS und MS-Stromleitungen:  ≥ 1 m 

• bei Wasserleitungen:     ≥ 2 m 

• bei Gashausanschlussleitungen:  ≥ 2 m 

• bei Gasmitteldruckleitungen:   ≥ 4 m 

• bei Hochspannungskabelanlagen  ≥ 4 m 

• bei Gashochdruckleitungen:    ≥ 6 m 

• bei Abwasserleitungen ist die Breite individuell zu erfragen. 

Die genaue Breite des Schutzstreifens ist bei EAM Netz zu erfragen. 

In Ausnahmefällen ist eine Verlegung/Errichtung von baulichen Anlagen innerhalb des Schutzstreifens 

möglich. Diese Einzelfälle sind schriftlich mit EAM Netz abzustimmen. 

Das Lagern von schwer zu transportierenden Materialien im Bereich des Schutzstreifens ist grundsätzlich 

unzulässig. 

8.2  Parallelverlegungen  

Die einzuhaltenden Abstände bei einer Parallelverlegung bei 110-kV-Kabel betragen mindestens 1 m. 

Überbauungen im Erdreich oberhalb der Versorgungseinrichtungen sind nicht zulässig. 

Ebenfalls nicht zulässig sind parallel verlaufende Drainageleitungen im Bereich der Sandeinbettung (Aus-

waschung). 

Bei (seitlichen) Annäherungen bzw. Parallelführungen zu Rohrleitungen der Sparten Gas und Wasser so-

wie zu MS- und NS-Stromkabeln ist mindestens ein lichter Abstand von 0,40 m einzuhalten. An Engpässen 

darf der lichte Mindestabstand nach Absprache mit EAM Netz verringert werden. Diese Einzelfälle sind 

schriftlich mit EAM Netz abzustimmen. 

8.3  Abstände bei Kreuzungen 

Bei Kreuzungen sind zu Rohrleitungen der Sparten Gas und Wasser sowie zu MS- und NS-Stromkabeln 

mindestens 0,20 m Abstand einzuhalten. Verringerungen dieser Mindestabstände, z. B. in Engstellen, sind 

nur nach Rücksprache mit dem Anlagenverantwortlichen der EAM Netz möglich. Bei Untergrabungen von 

mehr als 80 cm (in Kabelrichtung) sind die Kabel nach Anweisung der EAM Netz zu unterbauen bzw. aufzu-

hängen.  

Kreuzungen von 110-kV-Kabeltrassen sind nur unterhalb des 110-kV-Kabels zulässig (Abstand mindestens 

0,4 m). Ausnahmen davon sind nur nach Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen der EAM Netz 

möglich. 

Ist dies nicht möglich, muss eine Berührung z. B. durch Zwischenlegen elektrisch nichtleitender Schalen 

oder Platten verhindert werden. Eine Kraft- oder Wärmeübertragung ist auszuschließen. Diese Maßnah-

men sind mit EAM Netz abzustimmen. Kreuzende Drainageleitungen sind über die Breite des Schutzstrei-

fens nur mit undurchlässigem Rohr zulässig. 
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Für grabenlose Bauvorhaben gelten die Mindestmaße nur dann, wenn die betroffenen Versorgungsein-

richtungen im fraglichen Bereich eindeutig lokalisiert (freigelegt) wurden. 

In allen anderen Fällen sind die Abstandsmaße individuell mit EAM Netz abzustimmen. Dies hat schriftlich 

zu erfolgen. 

8.4  Abstände zu Fundamenten und anderen unterirdischen Anlagen 

Zu Fundamenten und anderen unterirdischen Anlagen ist ein waagerechter Mindestabstand von 1 m ein-

zuhalten. In Ausnahmefällen ist eine Verringerung möglich. Diese Einzelfälle sind schriftlich mit EAM Netz 

abzustimmen. 

8.5  Bepflanzung im Bereich der Leitungen und Kabel 

Das Bepflanzen einer Trasse mit tiefwurzelnden Bäumen und Sträuchern ist nur mit einem lichten Ab-

stand von mindestens 2,50 m zwischen dem Stamm und der Versorgungsleitung gestattet. Bei Unter-

schreitungen können Sicherungsmaßnahmen notwendig werden, die mit EAM Netz abzustimmen sind. 

Wurzelschutz aus Folie ist nicht zulässig.  

Das Überpflanzen von vorhandenen Versorgungsleitungen ist nicht gestattet. 

Besondere Hinweise für Gas- und Wasserleitungen bietet das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 und RAS-LP 4. 

Das aktuelle Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der For-

schungsanstalt für das Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss "Kommunaler Straßenbau", ist zu 

berücksichtigen. 

8.6  Arbeiten in der Nähe von Freileitungen 

Beim Eindringen von Körperteilen oder Gegenständen in den Schutzbereich von Freileitungen besteht we-

gen der Möglichkeit eines Überschlages akute Lebensgefahr. 

Bei der Verwendung von Baugeräten wie Baggern, Kränen oder Kippern sowie beim Transport und der 

Lagerung von Baumaterialien sind folgende Schutzabstände zu spannungsführenden Teilen einzuhalten. 

• bis 1000 V:    ≥1 m nach allen Seiten 

• über 1000 V bis 110.000 V  ≥3 m nach allen Seiten 

• über 110.000 V    ≥5 m nach allen Seiten 

Die einzuhaltenden Abstände beziehen sich auf die tatsächliche Lage der Leiterseile. Daher sind das mög-

liche seitliche Ausschwingen bei Wind sowie das witterungs- und belastungsabhängige Durchhängen der 

Leiterseile zu beachten. 

Die genauen Abstände sind in jedem Fall bei EAM Netz zu erfragen. 

Bei unumgänglichen Annäherungen in den Schutzbereich sind in Abstimmung mit EAM Netz geeignete 

Schutzmaßnahmen zu vereinbaren. 



Betreff WG: [EXTERNAL] Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2
BauGB zum Bebauungsplan Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser
Straße" und zur parallelen 16. Änderung des Flächennutzugsplans der Stadt
Heringen (Werra)

Von TenneT Bauleitplanung <bauleitplanung@tennet.eu>

An beteiligung@planundrecht.de <beteiligung@planundrecht.de>

Datum 2024-12-18 06:50

• 241216_Anschr_frühz_ToeB_BP46_Heringen.pdf (~197 KB)
• 1_241118_Heringen_BPlan46_PZ.pdf (~588 KB)
• 4_241118_Heringen_16FNPAend.pdf (~2.6 MB)
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This message is from an untrusted sender|Dit bericht is van een niet vertrouwde
afzender| Diese Nachricht stammt von einem nicht vertrauenswürdigen Absender

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Überprüfung der uns zugesandten Unterlagen zum oben genannten Vorgang hat ergeben, dass in
dem Bereich keine Anlagen der TenneT TSO GmbH vorhanden sind.

Belange unseres Unternehmens werden somit durch die geplante Maßnahme nicht berührt.

Vielen Dank für die Beteiligung an dieser Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen

Grid Field Operations Germany | Execution Transmission Lines | Area Execution Management &
Operation-Maintenance South

T
E

+49 (0) 921 50740 6115
bauleitplanung@tennet.eu TenneT TSO GmbH

Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

www.tennet.eu

Vorsitzende des Aufsichtsrats: Manon van Beek

Geschäftsführung: Tim Meyerjürgens; Maarten Abbenhuis; Arina Freitag

Sitz der Gesellschaft: Bayreuth AG Bayreuth: HRB 4923

Bitte denken Sie vor dem Ausdruck dieser E-mail an die Umwelt

Von: Plan und Recht GmbH <beteiligung@planundrecht.de>
Gesendet: Montag, 16. Dezember 2024 16:39
An: beteiligung@planundrecht.de
Betreff: [EXTERNAL] Frühzei�ge Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan
Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" und zur parallelen 16. Änderung des
Flächennutzugsplans der Stadt Heringen (Werra)

Seh  eeh te D men und He en    h e mit bete l gen wi  ie m t dem be ge üg en S h eiben gemäß § 4 Abs  1 und § 2 Abs  2 B uGB an de  Au s el ung des Bebauungsp ans N  46 "Gewe begeb et n de  W dde shäuse  St aße" und de  pa a le en

ZjQcmQRY p p Banne Sta t

ZjQcmQRY p p Banne End

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beteiligen wir Sie mit dem beigefügten Schreiben gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB an der
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" und der
parallelen 16. Änderung des Flächennutzugsplans der Stadt Heringen (Werra), Änderungsbereich
„Widdershäuser Straße“. Die Vollmacht der Stadt Heringen (Werra) nach § 4b BauGB finden Sie in den
Unterlagen zum Download.
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Den Link zum Download und das Passwort zum Öffnen der Unterlagen entnehmen Sie bi�e dem
beigefügten Schreiben.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Sebas�an Kühnel

_____________________

Plan und Recht GmbH
     Bauleitplanung

     Entwicklungsplanung

     Regionalplanung

Oderberger Straße 40
10435 Berlin

Tel.  030 / 440 24 555
Fax  030 / 440 24 554
info@planundrecht.de

Geschä�sführer

Dipl.-Ing. Elisabeth Giesecke

Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch

M.Sc. Malte Arndt

HRB 62449B Amtsgericht Charlo�enburg
Umsatzsteuer-ID DE185077118

Diese E-Mail ist nur für den benannten Empfänger bes�mmt und kann vertrauliche und/oder
privilegierte Informa�onen enthalten. Wenn Sie nicht der bes�mmungsgemäße Empfänger sind,
unterrichten Sie bi�e den Absender. Bi�e lesen, kopieren, nutzen oder offenbaren Sie keine der
enthaltenen Informa�onen und löschen die E-Mail auf dem/den Computer(n) oder anderen Geräten, auf
dem oder denen Sie sie empfangen haben.

This e-mail is intended only to the person or en�ty to which it is addressed and may be confiden�al and/
or privileged.  If you are not the intended recipient, please no�fy the sender and do not read, use, copy
or disclose any informa�on contained to others and delete it from the computer(s) or other equipment,
on which you received it.

Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsätzen finden Sie hier: h�p://www.planundrecht.de/?
site=impressum
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Seite 2 von 2 zum Schreiben 20250101342 vom 09.01.2025 an Plan und Recht GmbH

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung 
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten 
Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird. 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten.







Betreff Stellungnahme: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB zum
Bebauungsplan Nr. 46 GWG an der Widdershäuser Straße und zur parallelen
16. Änderung des FNP

Von @telekom.de>

An <beteiligung@planundrecht.de>

Datum 2024-12-24 14:04

• Lageplan1.pdf (~428 KB)
• Lageplan2.pdf (~474 KB)
• Lageplan3.pdf (~461 KB)
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.
S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt
Stellung:

In der ausgewiesenen Flächen befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Diese sind auf die noch
vorhandenen Hausanschlüsse zu den bestehenden Gebäuden beschränkt.

Die Längstrasse der TK-Linie verläuft im Flurstück der Straße / öffentliche Fläche und ist von der Änderung nicht
betroffen.

Wir haben keine Einwände oder Bedenken zur Änderung des Bebauungsplan Nr.46.

Diese Stellungnahme gilt sinngemäß auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes.

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH

Technik Niederlassung Südwest

Produktion Technische Infrastruktur 24 Fulda

Am Fieseler Werk 19-23, 34253 Lohfelden

+49 561 101- (Tel.)

E-Mail: @telekom.de

www.telekom.de

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: https://www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik

Mehr Nachhaltigkeit und Teilhabe ermöglichen.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsinitiative der Telekom:

https://www.telekom.com/de/verantwortung/nachhaltig-leben/nachhaltigkeitslabel

Von: Plan und Recht GmbH <beteiligung@planundrecht.de>
Gesendet: Montag, 16. Dezember 2024 16:39
An: beteiligung@planundrecht.de
Betreff: Frühzei�ge Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 46
"Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" und zur parallelen 16. Änderung des
Flächennutzugsplans der Stadt Heringen (Werra)
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beteiligen wir Sie mit dem beigefügten Schreiben gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB an der
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße" und der
parallelen 16. Änderung des Flächennutzugsplans der Stadt Heringen (Werra), Änderungsbereich
„Widdershäuser Straße“. Die Vollmacht der Stadt Heringen (Werra) nach § 4b BauGB finden Sie in den
Unterlagen zum Download.

Den Link zum Download und das Passwort zum Öffnen der Unterlagen entnehmen Sie bi�e dem
beigefügten Schreiben.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. Sebas�an Kühnel

_____________________

Plan und Recht GmbH
     Bauleitplanung

     Entwicklungsplanung

     Regionalplanung

Oderberger Straße 40
10435 Berlin

Tel.  030 / 440 24 555
Fax  030 / 440 24 554
info@planundrecht.de

Geschä�sführer

Dipl.-Ing. Elisabeth Giesecke

Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch

M.Sc. Malte Arndt

HRB 62449B Amtsgericht Charlo�enburg
Umsatzsteuer-ID DE185077118

Diese E-Mail ist nur für den benannten Empfänger bes�mmt und kann vertrauliche und/oder
privilegierte Informa�onen enthalten. Wenn Sie nicht der bes�mmungsgemäße Empfänger sind,
unterrichten Sie bi�e den Absender. Bi�e lesen, kopieren, nutzen oder offenbaren Sie keine der
enthaltenen Informa�onen und löschen die E-Mail auf dem/den Computer(n) oder anderen Geräten, auf
dem oder denen Sie sie empfangen haben.

This e-mail is intended only to the person or en�ty to which it is addressed and may be confiden�al and/
or privileged.  If you are not the intended recipient, please no�fy the sender and do not read, use, copy
or disclose any informa�on contained to others and delete it from the computer(s) or other equipment,
on which you received it.
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Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsätzen finden Sie hier: h�p://www.planundrecht.de/?site=impressum
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Betreff Stellungnahme OEG-23841, Vodafone West GmbH, Bebauungsplan Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße"

Von ND, ZentralePlanung, Vodafone <ZentralePlanung.ND@Vodafone.com>

An info@planundrecht.de <info@planundrecht.de>

Datum 2025-01-13 10:15
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Vodafone West GmbH | Ferdinand-Braun-Platz 1 | D-40549 Düsseldorf E-Mail: ZentralePlanung.ND@vodafone.com
Vorgangsnummer: OEG-23841

Plan und Recht
Oderberger Straße 40
10435 Berlin

Datum 13.01.2025

Bebauungsplan Nr. 46 "Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 16.12.2024.

Vodafone ist seit Jahrzehnten ein bewährter und verlässlicher Partner der Städte und Kommunen bei der eigenwirtschaftlichen Erschließung
von kommunalen Neubaugebieten in Deutschland mit Internet, Telefonie- und TV-Diensten. Seit vielen Jahren realisiert Vodafone über 200
Neubaugebiete jährlich über unser modernes Glasfaser-Koaxial-Hochgeschwindigkeitsnetz.

Eine aktuelle Erschließungsprüfung hat ergeben, dass wir das NBG „Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße“ eigenwirtschaftlich
leider nicht auskömmlich versorgen können.

Wir danken Ihnen dennoch herzlich für die Beteiligung am Erschließungsverfahren und hoffen, dass Sie uns auch zukünftig frühzeitig über
Ihre Ausbaumaßnahmen informieren werden.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an.

Bitte beachten Sie:
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum
weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten
weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

Mit freundlichen Grüßen

Vodafone West GmbH
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Order Entry

ZentralePlanung.ND@vodafone.com

Vodafone West GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf

vodafone.de/business

Together we can

Vodafone West GmbH
Ferdinand-Braun-Platz 1, D-40549 Düsseldorf
vodafone.de
Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 95209

Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf

Geschäftsführer/innen: Marcel de Groot, Ulrich Irnich, Carmen Velthuis

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Stefanie Reichel

Steuernummer: 103/5700/2180
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C2 General
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Wintershall Dea Deutschland GmbH
Schülinger Straße 21
27299 Langwedel

harbourenergy.com

Wintershall Dea Deutschland GmbH   Commerzbank AG
Sitz: Hamburg (Deutschland)   IBAN DE19 5454 0033 0206 1265 00
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg, HRB 161722                                                  BIC COBADEFF545
Geschäftsführung: Claudia Kromberg, Karsten Rohlfs          VAT-No. DE 294 846 021
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Frank Wolfram

Plan und Recht GmbH
- Kisters, Milena -
Oderberger Straße 40
10435 Berlin

Abt. Markscheiderei, Vermessung und 
Bestandsdokumentation (WD2/DR FS)

Telefon 05442 20-  od. 04232 
plananfragen@harbourenergy.com

23.12.2024 Az.: AFD-2024-2526

Maßnahme: Bebauungsplan Nr. 46 „Gewerbegebiet an der Widdershäuser Straße“
Leitungs-/Auflagenerkundung 

-Ihre Nachricht vom: 18.12.2024 (Ihr Zeichen / Az.: )

Sehr geehrte Frau Kisters,

wir bedanken uns für die Beteiligung an der o. g. Maßnahme und nehmen hierzu wie folgt Stellung 
(Az.: AFD-2024-2526):

Der räumliche Geltungsbereich des oben genannten Verfahrens liegt außerhalb unserer öffentlich-
rechtlich verliehenen Bergbauberechtigungen nach Bundesberggesetz (BBergG) zur Gewinnung von 
Rohstoffen. In unserem Eigentum befindliche Bohrungen oder Anlagen sind von dem Verfahren 
ebenfalls nicht betroffen. Es bestehen keine Bedenken bzgl. der Durchführung des Vorhabens.

Hinweis:
Am 04. September 2024 wurde die Wintershall Dea Deutschland GmbH von Harbour Energy 
übernommen. Bitte beachten Sie unsere neue E-Mailadresse plananfragen@harbourenergy.com.

Mit freundlichen Grüßen

Wintershall Dea Deutschland GmbH

________





Seite 2 von 2 zum Schreiben 20241203231 vom 18.12.2024 an Plan und Recht GmbH

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung 
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten 
Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten.








